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 24. beschließt außerdem, dass im Einklang mit Resolution 973 (X) der jeweilige 
Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 11.321.750 Dollar im Steuerausgleichsfonds, 
der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe 
von 9.163.750 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.837.167 Dollar, die für den 
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 320.833 Dollar, die für die 
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 23 anzurechnen ist;  

 25. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Truppe erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 101.748.900 Dollar für 
die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 
61/243 der Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und 
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64/283. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sudan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Sudan88 und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen89, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1590 (2005) des Sicherheitsrats vom 24. März 
2005, mit der der Rat die Mission der Vereinten Nationen in Sudan für einen Anfangszeit-
raum von sechs Monaten ab dem 24. März 2005 einrichtete, und die späteren Resolu-
tionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1919 
(2010) vom 29. April 2010, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 30. April 2011 
verlängerte, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/292 vom 21. April 2005 über die Finan-
zierung der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
63/273 B vom 30. Juni 2009, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
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 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war;  

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind;  

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können;  

 8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen 
und Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi 
(Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Min-
destmaß zu beschränken;  

 9. nimmt dankbar davon Kenntnis, dass die Nutzung des Versorgungszentrums in 
Entebbe (Uganda) sich als kostenwirksam erwiesen und zu Einsparungen für die Vereinten 
Nationen geführt hat, und begrüßt den Ausbau des Versorgungszentrums zu dem Zweck, 
logistische Unterstützung für die Friedenssicherungseinsätze in der Region zu gewähren 
und zur weiteren Erhöhung ihrer Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit beizutragen, 
unter Berücksichtigung der laufenden Anstrengungen auf diesem Gebiet;  

 10. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen;  

 11. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen89 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen;  

 12. bekräftigt Abschnitt XX der Resolution 61/276 und legt dem Generalsekretär 
nahe, die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und zwischen den Missionen nach Mög-
lichkeit zu verstärken, um bei dem Einsatz der Ressourcen der Organisation und bei der 
Erfüllung der Mandate der Missionen mehr Synergien zu schaffen, wobei zu bedenken ist, 
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Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 48.487.100 Dollar für 
die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 
61/243 der Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und 
unter Berücksichtigung des in der Versammlungsresolution 61/237 vom 22. Dezember 
2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2009 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 
anzurechnen ist; 

 25. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 48.487.100 Dollar für 
die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 24 festgelegten Sche-
ma auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 26. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 2.243.700 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode 
den Guthaben aus dem in den Ziffern 24 und 25 genannten Betrag von 48.487.100 Dollar 
hinzuzurechnen sind; 

 27. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

 28. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

 29. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 




